
Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, 
Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien 
(Übergreifende Schulordnung) 
 

§ 80 

Gymnasiale Oberstufe 

 (8) Für die Zulassung zum Eintritt in die Jahrgangsstufe 12 im neunjährigen Bildungsgang 
oder zum Eintritt in die Jahrgangsstufe 11 im achtjährigen Bildungsgang gilt: 

1. Grundlage für die Entscheidung sind im neunjährigen Bildungsgang die in der 
 Jahrgangsstufe 11 erreichten Jahresnoten oder im achtjährigen Bildungsgang die in der 
 Jahrgangsstufe 10 erreichten Jahresnoten der Fächer, die innerhalb der 
 Pflichtstundenzahl belegt wurden. Die Jahresnote im neunjährigen Bildungsgang setzt 
 sich aus den Zeugnisnoten der Halbjahre 11/1 und 11/2, im achtjährigen Bildungsgang 
 aus den Zeugnisnoten der Halbjahre 10/1 und 10/2 im Verhältnis 1:2 zusammen. Die 
 Jahresnote eines außerhalb der Pflichtstundenzahl belegten Grundfaches wird auf 
 Antrag der Schülerin oder des Schülers anstelle der schlechteren Note eines innerhalb 
 der Pflichtstundenzahl belegten Grundfaches der Zulassungsentscheidung zugrunde 
 gelegt, sofern die geänderte Fächerkombination zulässig ist. 
 
2. Zuzulassen ist, wer in keinem Fach eine Note unter „ausreichend" oder nur in einem 
 Grundfach die Note „mangelhaft" hat. 
 
3. Außerdem ist zuzulassen, wer in einem Leistungsfach oder in einem Leistungs- und 
 einem Grundfach oder in zwei Grundfächern die Note „mangelhaft" hat und diese 
 durch Noten in anderen Fächern ausgleichen kann. Die Note „mangelhaft" kann durch 
 die Note „sehr gut" oder „gut" oder durch zwei Noten „befriedigend" ausgeglichen 
 werden. Die Note „mangelhaft" in einem Leistungsfach kann nur durch Noten in 
 anderen Leistungsfächern ausgeglichen werden. 
 
4. Nicht zugelassen wird, wer in einem Fach die Note „ungenügend" oder in zwei 
 Leistungsfächern die Note „mangelhaft" oder in mehr als zwei Fächern die Note 
 „mangelhaft" hat. 
 
5. Nicht zugelassen wird auch, wer im neunjährigen Bildungsgang im Halbjahr 11/2 in 
 einem Fach, das innerhalb der Pflichtstundenzahl belegt wurde, die Note 
 „ungenügend" hat. 


